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Richtlinien über die Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Höhr-Grenzhausen hat in seiner Sitzung am 05.02.2007 die 
Neufassung der Richtlinien über die Ehrung bei Alters- und Ehejubiläen beschlossen. 
 
 
Richtlinien über die Ehrung bei Alters- und Ehejubiläen 
Die Stadt Höhr-Grenzhausen nimmt folgende Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen vor: 
 
1. Altersjubiläen: 
 
Vollendung des 80., 85., 90. Lebensjahres und dann jeder weitere Geburtstag. 
 
Als Geschenk werden überreicht: 80. und 85. Geburtstag: 1 Blumenstrauß und 
Glückwunschschreiben ohne persönliche Gratulation. 
 
90. Geburtstag: 1 Blumenstrauß und Glückwunschsschreiben mit persönlicher Gratulation. 
 
91. bis 94. Geburtstag: 1 Blumenstrauß und Glückwunschschreiben ohne persönliche 
Gratulation. 
 
95. und alle folgenden Geburtstage:1 Blumenstrauß mit persönlicher Gratulation. 
 
 
2. Ehejubiläen: 
 
Goldene Hochzeit: 1 Blumenstrauß mit persönlicher Gratulation. 
 
Diamantene Hochzeit: 1 Blumenstrauß mit persönlicher Gratulation. 
 
Eiserne Hochzeit: 1 Blumenstrauß mit persönlicher Gratulation. 
 
Die persönliche Gratulation erfolgt durch den Bürgermeister. Der Bürgermeister kann die 
Gratulation auf die Beigeordneten in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefugnis übertragen. 
Außerdem können Ratsmitglieder mit der Gratulation beauftragt werden. Es soll nur Bürgern 
der Stadt Höhr-Grenzhausen, also Personen, die mit 1. Wohnsitz in Höhr-Grenzhausen 
gemeldet sind, gratuliert werden. 
 
Bei allen Alters- und Ehejubiläen, welche die persönliche Gratulation nicht wünschen, 
werden Glückwunschschreiben und Blumenstrauß durch ein Blumengeschäft überbracht. 
 
Soweit der Veröffentlichung der Jubiläen zugestimmt wird, ist die Veröffentlichung im 
Kannenbäckerland-Kurier vorzunehmen. 
 
Diese Richtlinien treten am 01. Januar 2007 in Kraft. 
 
Höhr-Grenzhausen, den 08.02.2007 
 
 
Jürgen Johannsen 
Bürgermeister 
 
 


